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Weniger ist Mehr 

Vorschläge für eine systematische Reduzierung von Bürokratie 

 – mit 10 Fallbeispielen aus der Perspektive der Unternehmen 
 

Genug ist genug. Die Kosten der Bürokratie für die Wirtschaft haben einen Höchststand 

erreicht – zuletzt sind sie um mehr als 9 Milliarden pro Jahr gestiegen. Dabei ist an sich 

Bürokratie in einem modernen Verfassungsstaat notwendig, sie stellt die gerade auch für 

Unternehmen so wichtige Rechtssicherheit her. Aber ihr über Jahrzehnte gewachsener 

Umfang wird in Deutschland inzwischen zunehmend zu einem Hemmnis für Effizienz und 

Innovation in der Wirtschaft. 

 

Es ist an der Zeit, eine neue Perspektive auf Bürokratie zu entwickeln – als sinnvolle Her-

ausforderung, die es aktiv anzugehen gilt. Das Ziel muss eine Steigerung der Problemlö-

sungskompetenz innerhalb der Verwaltung sein, eine beschleunigte und transparente Ent-

scheidungsfindung, ein gesteigertes Kostenbewusstsein innerhalb der Verwaltung, die 

Optimierung des Personaleinsatzes sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse 

der Unternehmen. Im Hinblick auf die systemischen Herausforderungen braucht es ein 

ganzheitliches Denken und die Zusammenarbeit innerhalb der Bürokratie über ihre Orga-

nisationseinheiten hinweg. 

 

Doch was verursacht die zunehmenden bürokratischen Hürden? Zum einen ist es das 

Mehr und immer Mehr: Zu einer bestehenden Menge von Regelungen kommen ständig 

weitere hinzu. Die ständig wachsende Regelungsdichte wird zu einem Dickicht an Vor-

schriften. Diese Regelungsdichte geht oft einher mit einer Komplexität der Normen, die 

selbst für Fachleute herausfordernd sein kann. Zum anderen prägt ein Absicherungs- und 

Zuständigkeitsdenken die Verwaltungspraxis, was dazu führen kann, dass Entscheidun-

gen verzögert werden und bürokratische Prozesse unnötig verkompliziert werden. Das ist 

auch eine Frage des Mindsets. Es bedarf einer anderen Arbeitsweise von Behörden. Hin-

dernisse sind die übertriebene Formalisierung und Hierarchisierung, interne Koordinati-

onsprobleme zwischen und in Behörden sowie mangelnde Dienstleistungs- und Kun-

denorientierung. 
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Was ist zu tun? 

 

> Wirtschaft und Politik sollten nicht den Anspruch der Perfektion stellen. Gute Regulierung 

setzt aus unserer Sicht nicht darauf, 100 Prozent zu erreichen – sondern manchmal auch 90 

oder 80 Prozent. Denn die letzten 10-20 Prozent machen beiden Seiten viel Aufwand, und die 

zusätzliche Wirkung ist oft gering. Dafür braucht es von beiden Seiten die Bereitschaft, auch mal 

Fehler zu verzeihen. Und seitens der Politik das Rückgrat, eben nicht die 100 Prozent zu ver-

sprechen. 

  

> Eine bessere Regulierung bedeutet vor allem, unnötige Informations- und Erfüllungsauf-

wände zu reduzieren, vermehrt auf Pauschalierungen, Bagatellgrenzen, Stichtagsregelungen 

und Genehmigungsfiktionen zurückzugreifen. Vereinfachung bedeutet zugleich auch, die Poten-

ziale der Digitalisierung optimal zu nutzen. Das Once-Only-Prinzip, also die einmalige Angabe 

von Daten, muss endlich flächendeckend eingeführt werden. Dabei braucht es die Ambition und 

den politischen Willen, in großen Schritten und mit weniger Rücksicht auf föderale Befindlichkei-

ten und Silodenken der Ressorts voranzugehen. 

 

> Positiv hervorzuheben sind die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

genutzten Praxischecks als systematisches Instrument besserer Rechtssetzung. Dabei werden 

gemeinsam mit Expert*innen aus der Praxis die Vollzugs- und Praxistauglichkeit sowie das Zu-

sammenspiel der Vielzahl an Vorschriften in einem bestimmten Regelungsbereich überprüft. Ziel 

muss es sein, diese Praxischecks generell - auch bereits vor Erlass eines Gesetzes - durchzufüh-

ren und eng mit dem Digitalcheck zu verbinden – in allen Bundesministerien und auch in den 

Ländern. Die Maßnahmen der Bundesregierung in der aktuellen Wachstumsinitiative weisen da-

her in die richtige Richtung.  

 

> Bürokratieabbau ist auch eine Frage der Ressourcen. Behörden leiden vielfach unter einem 

akuten Personalmangel. Dieser trägt dazu bei, dass Verfahren zu langsam verlaufen. Zugespitzt: 

Wir brauchen mehr Bürokraten für weniger Bürokratie. 

 

Erste Schritte sind bereits getan: So hebt Nationale Normenkontrollrat (NKR) in seinem Jahres-

bericht die Bemühungen der Regierung zum Bürokratieabbau lobend hervor. Das Bürokratieent-

lastungsgesetz wird einen Entlastungsbeitrag in Milliardenhöhe leisten. Auch der sogenannte 

Deutschlandpakt von Bund und Ländern zur Planungs- und Umsetzungsbeschleunigung hat er-

hebliches Potenzial. 

 

In diesem Perspektiven-Papier präsentieren wir konkrete Beispiele für bürokratische Hürden 

aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Darüber hinaus stellen wir Lösungsvorschläge vor, 

die darauf abzielen, die Bürokratie effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Das oberste 

Ziel besteht darin, Bürokratievermeidung zum positiven Standortfaktor zu machen, der Unter-

nehmen entlastet und damit der Wirtschaft und letztlich allen in Deutschland nützt. 

  

 
 

 

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ministerpraesidentenkonferenz-deutschlandpakt-100.html
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Beispiel 

Zulassungsverfahren für Windenergieanlagen 

 

Problem 

Die Planung von Windenergieanlagen nimmt in 

der heutigen Planungspraxis in bedeutendem 

Umfang Zeit und Ressourcen der Beteiligten in 

Anspruch. Einige sinnvolle Maßnahmen, wie 

die Verfahrenserleichterungen in Windenergie-

gebieten gemäß § 6 WindBG, sind bereits be-

schlossen worden. Andere, wie die Vorschläge 

der Europäischen Kommission zur Einführung 

von Beschleunigungsgebieten, sind auf dem 

Weg. Allerdings braucht es im eigentlichen Ge-

nehmigungsverfahren selbst eine Straffung 

des Prozesses. Oftmals überfordern nicht 

zwingende Anforderungen die behördlichen 

Prüfvorgänge. So ist der Prüfumfang der Ein-

gangsbestätigung in etwa ganz klar darauf be-

schränkt, zu überprüfen, ob die relevanten 

Formvorschriften erfüllt sind. Damit dürfte die 

Eingangsbestätigung prinzipiell in nur wenigen 

Tagen erteilt werden. Trotz des kaum vorhan-

denen Prüfaufwands zeigt die Praxis, dass fast 

die Hälfte aller Eingangsbestätigungen zwi-

schen 2 und 10 Wochen benötigen.  

 

Lösung 

• Der Eingang von Antragsunterlagen 

sollte automatisiert bestätigt werden.  

• Das Onlineantragsprogramms ELiA 

muss auf Seiten der Antragsteller wie 

Behörden flächendeckend genutzt 

werden.  

• Für die folgende Vollständigkeitsprü-

fung sollten die Prüfung der formellen 

Vollständigkeit sowie eine Plausibili-

tätskontrolle, ähnlich wie im Netzaus-

baubeschleunigungsgesetz formuliert, 

als ausreichend angesehen werden. 

• Außerdem sollte die Vollständigkeits-

prüfung verpflichtend auf einen Monat 

nach Antragseingang befristet werden. 

 

Beispiel   

Forschungsförderung 

 

Problem  

Die EU will ihre Industrie transformieren und 

gleichzeitig technologische Souveränität er-

reichen. Doch dazu braucht es Forschung, die 

in der Lage ist, Materialen und Prozesse inno-

vativ weiterzuentwickeln und effektiv in Pro-

dukten zu verarbeiten. Dafür sind jedoch der-

zeit nicht die nötigen Rahmenbedingungen ge-

schaffen. Die aktuellen Förderprogramme und 

Ausschreibungen für Kooperationsprojekte 

entsprechen nicht mehr den Anforderungen 

der Stakeholder an eine Innovationslandschaft 

im Wandel.  

 

Lösung 

• Es braucht neue Wege in der Forschungs-

förderung im Rahmen eines Reallabors, 

bspw. durch verkürze Prozesse, verein-

fachte Projektbeauftragungen und -abwick-

lungen, eine lückenlose Digitalisierung der 

Verfahren sowie mehr Transparenz und Pla-

nungssicherheit entlang der Entwicklungs-

kette, gerade bei der Unterstützung wichti-

ger Innovationen über Follow-up- oder An-

schlussprojekte. 

• Zusätzlich dazu sollte es ergänzende In-

strumente in der Projektförderung in Form 

von Bottom-up- und Demonstrationsprojek-

ten geben. Förderquoten sollten erhöht und 

Rahmen-bedingungen so ausgelegt werden, 

um den größten Nutzen aus den gegebenen 

Fördermitteln zu ziehen. 

• Im Hinblick auf die Förderformate selbst 

wäre die Etablierung von Fast-Track- oder 

Prototyp-Projekten sinnvoll, in denen tech-

nologische Ansätze kurzfristig erforscht, er-

probt, fortgeführt und bei Bedarf auch wie-

der verworfen werden können. 
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Beispiel  

Anzeigepflicht für prüfpflichtige Anlagen  

 

Problem 

Werden prüfpflichtige Anlagen, wie z.B. Lüf-

tungsanlagen oder Kontrollvorrichtungen, er-

richtet oder wesentlich geändert oder werden 

Maßnahmen ergriffen, die zu einer Änderung 

der Gefährdungsstufe führen, muss dies der 

zuständigen Behörde mindestens sechs Wo-

chen im Voraus schriftlich angezeigt werden. 

Anzeigepflichtige Anlagen müssen verbindlich 

von Sachverständigen geprüft werden. Die im 

Zuge der Prüfung ermittelten anlagenbezoge-

nen Daten werden an die Behörde übermittelt. 

Mit dieser Verpflichtung wird allerdings kein 

zusätzlicher Nutzen erreicht, weil die Behör-

den die Anzeigen in der Regel nicht weiter prü-

fen bzw. keine Stellungnahme o.Ä. abgeben. 

Damit ist die Anzeige verzichtbar. 

 

Lösung 

• Die Regelung zur Prüfung könnte gestrichen 

werden, sofern sie keine neuerrichteten An-

lagen betrifft, da Anlagen ohnehin regelmä-

ßigen Überwachungszyklen unterliegen. Bei 

Neuerrichtung hat die Behörde die Anlage 

genehmigt und ihr liegt im Idealfall ein An-

lagenkataster vor. Fristen und Anforderun-

gen an Prüfungen von Anlagen sollten ins-

gesamt auf ihren Mehrwert überprüft wer-

den. Dabei sollte auch geprüft werden, wel-

che Daten bereits vorliegen.  

• Auch sollten Fristen und Anforderungen an 

externe Sachverständige, die in verschiede-

nen Regelwerken (Energierecht, Umwelt-

recht) verankert sind, überprüft und verein-

heitlicht werden (Streichung von Mess- und 

Prüfverpflichtungen). Generell sollte der 

Tendenz, immer mehr Prüfungen an externe 

Zertifizierer zu vergeben, entgegengetreten 

werden. Damit wird die staatliche Auf-

sichtspflicht (Garantenstellung des Staates) 

auf Private übertragen. 

Beispiel  

Geothermie  

 

Problem  

Auch nach dem vierten Bürokratieentlastungs-

gesetz gibt es im Bereich Geothermie noch Be-

schleunigungspotenzial. Derzeit ist in „Go-to-

Bereichen“ nach RED III eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVP) für Geothermie-Vorha-

ben notwendig, obwohl eine strategische Um-

weltverträglichkeitsprüfung stattgefunden hat. 

Zudem besteht eine verwaltungsrechtliche 

Konzentrationswirkung, die den Antragsauf-

wand reduziert und Verfahren verkürzt, nur bei 

Vorhaben, die zur Durchführung einer UVP ver-

pflichtet sind. Unterschiedliche Schutzzeit-

räume je nach Bundesland nach dem Bun-

desnaturschutzgesetz verzögern Baumaßnah-

men. 

 

Lösung 

• Die Pflicht zu Durchführung einer UVP in 

„Go-to-Bereichen“ nach RED III sollte ent-

fallen.  

• Nach Vorbild des Immissionsschutzrechts 

sollte für Geothermie das bergrechtliche 

Betriebsplanzulassungsverfahren mit Kon-

zentrationswirkung ausgestattet werden.  

• Bauzeitbeschränkungen für Vorhaben, die 

dem öffentlichen Interesse unterliegen und 

nur zu geringfügigen Veränderungen führen, 

sollten im Bundesnaturschutzgesetz verrin-

gert werden. 

• Verbindliche Fristen von wenigen Monaten 

zur Durchführung von Zulassungsverfahren 

und Anhörungen sollten gesetzlich einheit-

lich verankert werden. 

• Wie im UVP-Portal der Bundesländer sollte 

ein Planfeststellungsportal eingerichtet 

werden, um Online-Auslegungen zum Re-

gelfall zu machen und Anhörungen der Trä-

ger öffentlicher Belange (TöB) elektronisch 

durchzuführen. 
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Beispiel 

eBon 

 

Problem 

Die Richtlinie 2014/31 EU verhindert, dass 

Kunden den Kassenbon in digitaler und nicht in 

ausgedruckter Form erhalten, wenn ein gewo-

gener Artikel mit verkauft wurde. Anhang I Nr. 

14 der Richtlinie sieht vor, dass „… alle Anga-

ben über sämtliche Vorgänge deutlich, un-

missverständlich und übersichtlich auf einem 

Bon oder Etikett für den Kunden ausgedruckt 

werden“ müssen.  

Bei manchen Einzelhändlern muss der Kunde 

etwa Obst und Gemüse selbst abwiegen und 

klebt dann das ausgedruckte Wiegeergebnis 

auf die Ware. Beim Bezahlen wird dieser Aus-

druck gescannt und auf dem Bon ausgewiesen. 

Andere Einzelhändler wiegen erst an der 

Kasse. Ein gesonderter, physischer Ausdruck 

des Wiegeergebnisses findet dort nicht statt. 

Vielmehr wird das Wiegeergebnis auf dem je-

weiligen Kassenbon abgebildet. 

Nach derzeitiger Rechtslage ist, falls ein Wie-

gevorgang stattfindet, entweder kein digitaler 

Kassenbon möglich oder ein zusätzlicher Aus-

druck erforderlich. Dieser wird dann i.d.R. 

durch die Kunden nicht mitgenommen oder 

entsorgt, was zu unnötiger Ressourcenver-

schwendung führt.  

 

Lösung 

• Der Wortlaut der Richtlinie sollte geändert 

werden. Das Wort „ausgedruckt“ sollte 

durch „zur Verfügung gestellt“ oder einen 

vergleichbaren Wortlaut ersetzt werden, 

der eine digitale Zurverfügungstellung der 

erforderlichen Informationen einschließt.  

• Es sollte genügen, dass der Kunde einen di-

gitalen Nachweis über den Wiegevorgang 

erhält, der analog zu einem ausgedruckten 

physischen Kassenbon sämtliche relevan-

ten Informationen enthält. 

 

Beispiel 

Novelle Gewerbeabfallverordnung 

 

Problem 

Das novellierte Gesetz ist nicht praxistauglich 

und könnte unnötig Bürokratie stärken. Einer-

seits ist die Eingrenzung der zugelassenen 

Sachverständigen zur Überprüfung der Vorga-

ben sehr eng, sodass diese schwer zu finden 

und damit für Unternehmen oft teuer sind. Die 

an-gestrebte Überwachung durch die Behör-

den in der vorgesehenen Stichprobengröße 

und -tiefe ist zudem kaum umsetzbar, im Übri-

gen schon mit der bestehenden Regelung 

nicht. Der für Abfallmengen festgelegte 

Schwellenwert von fünf Kilogramm für Ge-

trenntsammlung ist sehr gering und stellt v.a. 

KMUs vor Herausforderungen. Und auch be-

stimmte Formalien, wie die verpflichtende 

Nutzung eines Formblattes anstelle einer ein-

fachen Excel-Tabelle oder die direkte Kenn-

zeichnung von Abfallbehältern, sind entweder 

unpraktikabel oder unnötig aufwendig.   

 

Lösung 

• Als Sachverständige und zur Überwachung 

sollten Mitarbeitende von Nachhaltigkeits-

beratungen, Nichtregierungsorganisationen 

im Umweltbereich oder anderer unabhängi-

ger Dritter die z.B. im Umweltmanagement 

validierend tätig sind, zugelassen werden. 

• Der Schwellenwert für die Getrenntsamm-

lung von Abfall sollte auf 25 Kilogramm er-

höht werden. 

• Transparenzvorgaben sollten möglichst 

schnittstellenfähig mit Vorhandenem und 

zukünftigen Berichtsanforderungen, etwa 

im Zusammenhang mit der Corporate 

Sustainability Reporting Directive (CSRD), 

sein (z.B. durch Excel-Tabellen).  

• Statt Abfallbehälter verpflichtend kenn-

zeichnen zu müssen, sollte der Stellplatz 

des Behälters entsprechend gekennzeich-

net werden. 
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Beispiel 

Besteuerung von Produktspenden 

 

Problem 

Heute schicken Händler in Europa jedes Jahr 

Millionen von unverkauften oder zurückgege-

benen Produkten zur Vernichtung, während ein 

großer Teil dieser Produkte in perfektem Zu-

stand ist und für wohltätige Zwecke gespendet 

werden kann. Die Händler würden gerne die 

Möglichkeit haben, nicht verkaufte oder zu-

rückgegebene Produkte an Wohltätigkeitsor-

ganisationen zu spenden, die sie an bedürftige 

Gemeinden verteilen würden. Eine solche Ver-

teilung würde sowohl einem sozialen als auch 

einem ökologischen Zweck dienen. 

In Deutschland müssen Unternehmen jedoch 

Mehrwertsteuer zahlen, wenn sie überschüssi-

ges Inventar an Wohltätigkeitsorganisationen 

spenden, während die Produktvernichtung 

mehrwertsteuerfrei ist. Diese zusätzlichen 

Mehrwertsteuerkosten machen es für Einzel-

händler teuer, zu spenden, und wirtschaftlich 

unrentabel, in großem Umfang zu spenden. 

 

Lösung 

• Die Einführung einer EU-weiten Mehrwert-

steuererleichterung für Spenden einer brei-

ten Palette von Produkten an förderungs-

würdige Wohltätigkeitsorganisationen, ent-

weder in Form eines 0-prozentigen Mehr-

wertsteuersatzes oder einer Nullbewertung 

der gespendeten Waren wäre hier eine 

pragmatische und unbürokratische Lösung.  

• Um die Entwicklung skalierbarer Spenden-

programme zu ermöglichen, werden auch 

vereinfachte Anforderungen an die Mehr-

wertsteuerdokumentation benötigt, um 

ausgelagerte Lösungen zu ermöglichen, was 

besonders für Händler aus dem Ausland 

wichtig ist.   

 

 

 

Beispiel 

Genehmigungsverfahren für Paketboxen 

 

Problem 

In Deutschland gibt es knapp 11.000 Gemein-

den mit teils eigenen bzw. unterschiedlich aus-

gelegter Vorschriften und Genehmigungsver-

fahren zum Aufbau von Paketboxen. In reinen 

Wohngebieten, Sondergebieten, die der Erho-

lung dienen, und sonstigen Sondergebieten 

sind Gewerbebetriebe und damit Paketboxen 

nicht erlaubt. In Kleinsiedlungsgebieten, all-

gemeinen Wohngebieten und Kerngebieten 

sind nur nicht störende Gewerbebetriebe aus-

nahmsweise erlaubt. Ob Paketboxen störende 

Gewerbebetriebe sind, ist immer eine Einzel-

fallentscheidung und die Bewertung kann an 

jedem Standort anders ausfallen. Die Kosten 

für ein Genehmigungsverfahren lagen zudem 

2023 mit durchschnittlich 1.500€ um 15% hö-

her als bei Installationen außerhalb von Wohn-

gebieten aufgrund der unterschiedlichen Aus-

legungen und Einzelfallentscheidungen sowie 

entsprechender Nachweiserbringung und dem 

daraus resultierenden höheren administrativen 

Aufwand.  

 

Lösung 

• Insgesamt sehen wir Handlungsbedarf, Ge-

nehmigungsverfahren zu vereinheitlichen 

und deutlich zu vereinfachen, um den auch 

explizit von der Bundesregierung und von 

Städten und Gemeinden geäußerten 

Wunsch nach einem Ausbau der Paketstati-

onen zu ermöglichen.  

• Dies gilt vor allem in urbanen Wohngebie-

ten, um auch gezielt Innenstädte verkehr-

lich zu entlasten. Da sich Paketstationen 

anbieterübergreifend baulich als auch in der 

Nutzung nicht gravierend unterscheiden, 

wäre eine einheitliche und vereinfachte Re-

gelung dezidiert zu Paketboxen in der 

BauNVO sinnvoll. 
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Beispiel 

Rohstoffabbau 

 

Problem 

Kies, Sand und Co. sind die Basis für die ge-

samte Bauwirtschaft, teils aber auch in Glas 

etc. enthalten. Die Rohstoffgewinnung in 

Deutschland sichert diese notwendigen Roh-

stoffe der hiesigen Wirtschaft und sorgt für 

mehr Wertschöpfung im Land. Die Genehmi-

gungsverfahren zum Abbau der Primärroh-

stoffe dauern aber oft länger als gesetzlich nö-

tig. Selbst wenn Regionalpläne ein konkretes 

Vorrangbiet für die Rohstoffgewinnung auswei-

sen, kann es sein, dass der Flächennutzungs-

plan anderes vorsieht. Die nötige Umwidmung 

im Flächennutzungsplan ist ein weiterer Auf-

wand. In einigen Bundesländern gibt es zudem 

keine Verfahren mit Konzentrationswirkung. 

Und häufig kommt es nach Erörterungstermi-

nen des Planfeststellungsverfahrens zu neuen 

Erweiterungen. Wollen Unternehmen ihren be-

reits bestehenden Abbau um Recycling ergän-

zen, werden diese Vorhaben durch fehlende 

Ausweisungen in den Flächennutzungsplänen 

gebremst. 

 

Lösung 

• Es sollten einheitliche Vorrangregelungen 

zwischen Regional- und Flächennutzungs-

plänen gefunden werden. 

• Für Verjährungsfristen von Gutachten (etwa 

5 Jahre für die Kartierungen von Flora & 

Fauna) sollte eine Verlängerung bei unver-

schuldeten Verzögerungen möglich sein. 

• Der Untersuchungsrahmen sollte verbind-

lich im Scoping festgelegt werden. 

• Verfahren mit Konzentrationswirkung soll-

ten bundesweit etabliert werden. 

• Die Erweiterung bestehenden Rohstoffab-

baus um Recycling sollte einfach ermöglicht 

werden. 

• Behörden sollten häufiger ihre Genehmi-

gungsfristen einhalten. 

Beispiel  

Digitale Bereitstellung von Garantieerklärun-

gen oder Betriebsanleitungen 

 

Problem 

Nach der gesetzlichen Definition aus § 126b 

Satz 2 BGB kann man Garantieerklärungen 

oder digitale Betriebsanleitungen nicht einfach 

als PDF-Datei über einen Web-Link bereitstel-

len. Das liegt daran, dass es hier weder, wie 

gefordert, einen „persönlichen Zugang“ noch 

eine „Unveränderbarkeit der Erklärung“ gibt.  

Im Gegensatz dazu würde das Übergeben ei-

ner CD-ROM mit dem entsprechenden Doku-

ment den Anforderungen genügen, obwohl CD-

ROM-Laufwerke heute kaum noch genutzt 

werden. Viele Empfänger könnten das Doku-

ment mit ihren Smartphones, Tablets oder 

Lap-tops gar nicht lesen. Daher passt diese 

Regelung oder eine strenge Auslegung davon 

nicht zur technologischen Realität. 

Sowohl für die Nutzer als auch für die Herstel-

ler sollte es möglich sein, digitale Dokumente 

auf praxisgerechte Weise, zum Beispiel durch 

Scannen eines QR-Codes, jederzeit und von 

überall im Internet abrufen zu können. 

 

Lösung 

• Um die Regelung zu modernisieren, sollte   

§ 126b BGB angepasst werden, ohne die 

EU-Vorgaben zu verletzen.  

• Ein neuer Satz könnte klarstellen, dass die 

Bereitstellung einer lesbaren Erklärung auf 

einer Internetseite genügt, wenn der Emp-

fänger während eines für ihren Zweck ange-

messenen Zeitraums in einer einfachen Art 

und Weise auf die Erklärung zugreifen kann 

und diese in einem Format bereitgestellt 

wird, das es dem Empfänger ermöglicht, die 

Erklärung auszudrucken, herunterzuladen 

und auf einem elektronischen Gerät zu 

speichern. 

 

 



Eine Veröffentlichung des Kompetenzclusters  
Arbeitsmarkt und Mitarbeitende 

02/2024 
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Kuratorium 

Weniger ist Mehr 
07/2024 
 

 

Die beispielhafte Auflistung zeigt, dass auch sinnvolle Ziele oft mit einem nicht zu rechtfertigen-

den Aufwand für Unternehmen verbunden sind oder Regelungen dem angestrebten Ziel gar zu-

widerlaufen. Wenn Anträge nicht beschieden und Genehmigungen nicht erteilt werden, führt das 

zu Frustration und hemmt die wirtschaftliche Entwicklung, und die Bearbeitung der Bürokratie 

im Unternehmen erzeugt Kosten. Sofortige Abhilfe allein durch ausreichend Personal oder Digi-

talisierung und Automatisierung – was beides nötig ist, aber kostet und dauert – ist nicht zu er-

warten. 

 

Es braucht daher eine durchschlagende Entbürokratisierungs-Agenda, bei der alle Ideen auf den 

Tisch müssen: Unterscheidungen zwischen B2B und B2C bei Verbraucherschutzregeln sowie 

der KI-Regulierung; Bürokratie-Sandboxes, in denen neue Verfahren und Technologien getestet 

werden können; Abschaffen sinnloser Berichtspflichten. Viele Akteure haben hier bereits viele 

Vorschläge gemacht. 

 

Die Ideen liegen auf dem Tisch – es ist an der Zeit, sie gemeinsam umzusetzen. 

 

 

 

 

>> Weiterführende Infos 

>> Beim Nationalen Normenkontrollrat: https://bitly.cx/Vjjrs 

>> Bei der Bundesregierung: https://bitly.cx/jpuF  

 

Im Kuratorium entwickeln die Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung aus den  

Unternehmen im Austausch mit der Politik fachliche Perspektiven.  

>> Noch Fragen? Kommen Sie jederzeit gern auf uns zu!“ 

 

Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. 

Leiter Programm Christoph Busch, christoph.busch@wirtschaftsvereinigung-gruene.de 

Karl-Liebknecht-Str. 29A, 10178 Berlin 

Eingetragene Interessenvertreterin im deutschen Lobbyregister R005751 

Eingetragen im EU Transparenzregister 290752950419-55 

https://bitly.cx/Vjjrs
https://bitly.cx/jpuF

